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Osterreicbis.che · 
Apothekerkammer 

.•... . SPIT IILGA$S�N,; 3l .' : '  

1:()cn W.fEN. Postfach 87 

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

ZI.111-15/2/2-1862/6/85 

21.._ •••......................... ___ .. ·GEJ� 9 
An das i ::�;:�t�um: - 9. FiUG.198S 

1 2. AUS. 1&�3 
Par larrent Vertei It ':-:;::::;:::.:=:.z:::::=�e 
1010 vl I E N �. � 

. � ' 25 KOpi8n ' �"';n ""_ 

··KURZBRIEF 
* Kenntnisnahme Erledigung 

Rücksprache Anruf 
entscheidung Stellungnahme 

Bearbeiter Telefon/Durchwahl 

Mit der Bitte um : 
Rückgabe Genehmigung 
Prüfung 

Datum 

8/81 1 ) ( .\JJ ;; .. A . . .. . :67. PA I� 
Betrifft: !X .'\)VV . 110J .• 1YMl:; . 
�t.wurf einet. Strafgeset�p�le' 1�85; '. 
B!JUtachtunq ' . . ' . . . 

Der Prä.sident: 

2/SN-155/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



' !  PI '" 

• 
Osterreichische Apothekerkammer 

1091 Wien IX. Spitalgasse 31 • Postfach 87 
Telefon: 4256 76-0 � 

Wien, den 7. August 1985 

Zl.III-15/2/2-1862/5/85 
S/Sl 

An das 

Bundesministerium 
für Justiz �-I.. _ .... _--� ...... � .. �_ .... _.:_; ... �y -Gl:i19-' ts� 
Museumstr. 7 
1070 W I E N 

Betrifft: 

i D··<""", 

j V:;.:1t 

Entwurf einer Strafgesetznovelle 1985; 
Begutachtung 

Bezug: 
Da. Schreiben vom 11. Juni 1985 

1 2. AU6. 1985 11162 t 

Zu o.a. Bezug nimmt die österreichische Apothekerkammer wie 

folgt Stellung: 

Die Schaffung von gerichtlich zu ahndenden Straf tatbeständen er­

scheint insbesondere aus Gründen der Generalprävention und 

zur Bekämpfung der "Computerkriminalität" jedenfalls er­

forderlich und wird ho. begrüßt. 

Tatobjekt in § 126 a sind gespeicherte Daten, über die der 

Täter nicht allein verfügen darf. Der Begriff "verfügen" 

sollte jedoch näher erläutert werden. Das "Unterdrücken" von 

gespeicherten Daten wäre systematisch eher bei § 135 

(dauernde Sachentziehung) einzureihen. 

Der anzufügende Satz des § 149 Abs. 2 hätte zu beginnen: 

"Ebenso ist zu bestrafen,". Die Benennung des Strafrechts­

tatbestandes des § 149 a mit "Computerbetrug" mißfällt. 
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25 Ausfertigungen der Stellungnahme werden unter einern 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

� ____ Der Präsident: 

Winkler) 
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